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SCHREIBEN [VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG AN BUERGER-
_ MEISTER  UND RAT VON ZUERICH?]
SSRQ Aargau II/8 , 392

Mit werchTrägwürd 'igen Mitteln der Landschreiber der Freien Aem-
ter , Heinrich Ludwig Zurlauben , bisher gegen seine Obern , aber
auch wider seinen Vater [Beat Jakob I . Zurlauben ] vorgegangen,
sei allen zur Genüge bekannt . Dieser sei erst kürzlich wegen "us
gegosnen Ehrrüehrenden Wohrten " von Luzern mit einer namhaften
Busse bestraft worden . Alle Ermahnungen und Aufforderungen ihrer
seits , den nötigen Respekt zu bewahren , aber hätten nichts ge¬
fruchtet . Deswegen wolle nun auch dessen Vater , ihr Mitrat und
Landeshauptmann , gegen diesen vorgehen . "Wan nun wir nach reiff-
licher Erdaurung der Sachen beschafenheit uns dero Jüngst Inn



Anno 1664 den 24 . Martii Ihme hr . Landtshaubtman Zur Lauben als

dem vateren de novo undt Confirmative einhellig ertheilten ohrts-

stimb , den Eint oder andtern sohn Zue der Verwaltung der Landt-
schreiberei Innert 4 Jahrsfrist nach seinem belieben Zue sub¬

stituieren " erinnern , müsse man diesem "under die Arm . . . greif-
fen " .

Deswegen habe man im heutigen Stadt - und Amtsrat beschlossen,

Landschreiber Heinrich Ludwig zu "Expossedieren " und an dessen

Stelle Beat Kaspar Zurlauben zu setzen . Man hoffe daher , dass

auch sie diesem ihre Ortsstimme geben würden und ihre Gesandten

an der gegenwärtigen Tagsatzung [ zu Baden ] anhielten , diesen

"In die huldigung Zue Nemen " .

Kopie
AH 24 , 13
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